
   

 
 
 
 
 

Beschluss 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 

(GKV-Spitzenverband) 
nach § 35 SGB V 

 
 

vom 17. Dezember 2008 
 
 
 
 

Der GKV-Spitzenverband hat am 17. Dezember beschlossen, den mit Be-
schluss vom 03.11.2008 festgesetzten Festbetrag für die Festbetragsgruppe 
Olanzapin (veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 171 vom 11.11.2008) infol-
ge des Urteils des Bundesgerichtshofs (Az.: X ZR 89/07) vom 16.12.2008 
aufzuheben. 
 
Dieser Beschluss des GKV-Spitzenverbandes zur Aufhebung und seine Be-
gründung können beim 
 

GKV-Spitzenverband 
Abteilung Arznei- und Heilmittel 

Arzneimittel-Festbeträge 
Kronprinzenstraße 6 

45128 Essen 
eingesehen werden. 



   

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Beschlüsse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 
 

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
Försterweg 2-6 
14482 Potsdam 

 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
Klage erhoben werden. 
 
 
Berlin, den 17. Dezember 2008 
 
 
    
   GKV-Spitzenverband 
   Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Pfeiffer von Stackelberg Voß 
 


